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,i,c, ÖSTERREICHIS~U~ruiTrURScIIDT 
~~nuL.r. .. 

STELLUNGNAHME ZUM MINISTERIALENTWURF DES 
BUNDESWOHNRECHTSGESETZES 

1.Hauptmietzins: , . 
Mit der grundsätzlichen NeuE)inführung des Richtwertes Jils allgemeines 
Ausgangsniveau bei bestimmten Wohnungen und den Zu-' und Abschlägen als 
Instrument zur Regelung deI Hauptmietzinses der einzelnen Objekte, wurde eine 
begrüßenswerte Idee' beschrieben. Die Art jedoch, wie im Entwurf zum BWRG 
versucht wurde, diese in Form ~u bringen, ist ungeeignet leistbare und in ihrer" 
Höhe vorhersehbare Mieten zu gewährleisten!, '.,' '. . 
. DieUn;ulängJichkeitell Jiegeneinerseits' im System der Zuschläge. die wedEn 
einzeln'noch in, ihrer Gesamtheit begrenzt wurden und andererseits' In ••.. der' 
re$ultierenden'Konsequen~t::da8~!ei" System von gutachterlschreibenden 
Sachver .. ständigen.' die ,sieh'>wiederum aus der Reihe der Immobilienmakler /,' .. 
rekl'utieren.inAnspruch'gellomtnellw~rqen muß. was nichts, anderes bedeutet~'_._ .... ,,~,.,,: 

,:' " 

'. ,,' '.' forde~ri,wii:':r' '. ". ' '..' '" .' . 
-Festlegung eines Hauptmietzinses. der zwar befnebswirtschaftlich aerechltfe,tiat 
ist: aber nicht auf einen versagenden Wohnungsmarkt und Spekulationen 
Rücksicht nimmt. 

,-. '. '. 

2. Befristung:' 
Durch die generelle Einführung der Befristungsmöglichkeit auf drei Jahre geraten '. 
unbefristete Mietverträge massiv unter Druck; das steht dem Bedürfnis des Mieters 
nach Sicherheit entgegen, weil mit dem Wohnsitz ebenfalls verschiedene 
Faktoren des sozialen Umfelds wie Arbeitsplatzwahl, Schulwahl für die Kinder, 
.Freundes- und 'Bekanntenkreis natürlicherweise zusammenhängen. 
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. . 
Sosi~nvoll die Anhebung der Untergrenze bei Befristungen auf drei. Jahre ist" " 
sehr bedarf eine Regelung für befristete Mietverträge einer inhaltlich begrundbaren ,"" , 
Festlegung. Besonders für ,gewerbliche Vermieter bzw. Genossenschaften 'und ';:~" r""~=,,,": 

, Gemeinden sollen, nur ,aus bestimmten Grunden,Befristungsmöglichkeiten'ir. 
für eine längere Dauer - eingeräumt werden~; (z. B. AUSDlloulna:smlel\,en:racJe ""!'l;g",,!,;';;l, 

geplante Wohnungsverbesserung;findet,z. B die geplante,,,'Wohnungs~<':":':'i! ,,,-,,,,,,.<y ... ;,'; 

, verbesserung nicht statt,· Yind die befristeten Mietverträge in;'unbefristete ·i';;li1!':;IQ.1,;':!,"':·:<'~<Y<, 
umzuwandeln) , ,,;S>. , 
Damit fällt jeder Grund. der:dasLeerstehen von Wohnungen rechtfertigen ',' 
weg; eine,MeldepfJ.ic,htjfü«;;Jeer~t~herlde,,',Wohnungen " " " 
Gebühr,für diese kanrtdamit:in dieTRealitätumgesetzt werden. ',' , :.>'~' ":;,Cf,:/t'r,ßt'7! 

Da die ,~efristung , als;r,tMarktelem.eAl~1Jesehen~wirdi ';:(j, las ',die,'cV':trmiatlJlnn, 
macht,muß sie indiebetriebswjrtSchaftliche ,Re~nung rnll:e,jn, Ibe:~otle 
Die vorgesehenen '~AbschJäge~behbefri$teterVe,rrnietung'sind, ,'be:Z<X1le 

• ~ ," '. • -, '_'7, _ ' •. ' • • • 

Mu~ociue~zusm'Heln~3el 

',:' erQI'I,nallnor:lln 

Erwerbstätigkeit;> , 
Mietern und Vermietern gleichermaßen entspreChend. ': 
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>1, 

r ; . 

ÖS'fERREICIßSCI@oCHSCHÜLERSCHAFT 

3. Untermieten: . 
Das Untermietverbot von Generalmietern ( § 38 (3» kann noch immer umgangen 
werden, denn durch die alleinige' Beschränkung auf Generalm.ieter ist es noch 
immer möglich,selbständi~ -Teile einer Uegenschaft anzumieten und aus dieser 
mittels professionellerUntervermietung Profit zu schlagen. 
Des weitem ist nicht einzusehen. daß der Gesetzgeber die Untervermietungals ' 
Verdien~möglichkeit vorsieht' "<;'.; 
Nicht';nur, daß das im BWRG intendierte Verbot der'gänzlichen'~'" 
Untermietvermietung 'bei befristeten Hauptmietve,.trägen in der'bestehneden,':;:·· 
ForrnuJierung nicht ,erreicht wird, bewirkt diese auch noch eine massive 

. SchlechtersteIlungdes Untermieters, falls tatsächlich' entgegen. dem . Verbot 

":Ci"""""·""·' . ielet.wird.·;~~~~'~!t . 

ahndbaresVefbof'umgeändert werdeh~ da :<!!I."~,..r,~t..,." 
Zl.i~and der Rechtslosigkeit fallen. . 
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